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Sehr geehrter Kunde,
als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertrags-
partner. Für unser Vertragsverhältnis gelten die 
nachfolgenden Bedingungen. Die Angaben in 
diesen Informationen ergänzen diejenigen Anga-
ben, die bereits in dem von Ihnen gestellten Versi-
cherungsantrag oder in den weiteren Unterlagen 
der Verbraucherinformation enthalten sind. Be-
wahren Sie diese Verbraucherinformationen bitte 
sorgfältig auf. Sie sind Bestandteil Ihres Versiche-
rungsvertrages. 

Versicherungsbedingungen und 
geltendes Recht
Für das jeweilige Versicherungsverhältnis gelten 
die Bedingungen für die Fondsgebundene Ren-
tenversicherung PrismaRentVWL nach dem Ta-
rif Fondsgebundene Rentenversicherung Mai 
2009.  Auf diesen Vertrag findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Versicherer und Vertragspartner
Ihr Vertragspartner ist die: 	
PrismaLife AG	
Industriestrasse 56
9491 Ruggell
Liechtenstein
im Folgenden PrismaLife
Die Hauptgeschäftstätigkeit der PrismaLife 
AG ist die Lebensversicherung. 

Leistungen des Versicherers
Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 
Leistung des Versicherers entnehmen Sie bitte 
Ihre Versicherungspolice und den jeweiligen 
Versicherungsbedingungen.

Anpassung der Risiko- und 
Kostenprämien
Unser verantwortlicher Aktuar prüft jedes 
Jahr, ob die Risiko- und Kostenprämien erwar-
tungsgemäß für das nächste Jahr ausreichen.
Die Risiko- und die Kostenprämien können 
jährlich erhöht werden, wenn sich der Auf-
wand für die Risikotragung bzw. die Vertrags-
verwaltung erhöht. Die Erhöhung erfolgt nach 
billigem Ermessen des Aktuars.*

Beiträge und Zahlweise
Der Beitrag für Ihren Versicherungsvertrag 
sowie die Zahlweise ergeben sich aus der An-
tragsdurchschrift und werden auf Ihrer Versi-
cherungspolice ausgewiesen. 

Widerrufsrecht
Sie können innerhalb einer Frist von 30 Tagen 
Ihre Vertragserklärung widerrufen. Der Wi-
derruf ist in Textform (Brief, Fax, E-Mail) ge-
genüber der PrismaLife AG zu erklären (Kon-
taktdaten: PrismaLife AG, Industriestraße 56, 
FL-9491 Ruggell, Fax: 00423/237 00 09, E-
Mail: info@prismalife.com) und muss keine 
Begründung enthalten. Die Frist beginnt erst 
nach Erhalt in Textform der Versicherungspo-
lice, der Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 

der weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 
und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und dieser 
Belehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen 
Widerrufs endet der Versicherungsschutz, 
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, 
der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. 
Stattdessen zahlen wir den Rückkaufswert. Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem 
Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Wi-
derruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogenen Nutzungen 
(z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Abschriften
Sie können jederzeit Abschriften der Erklärun-
gen fordern, die Sie mit Bezug auf die Police 
abgegeben haben.

Beschwerdestellen
Falls Sie sich einmal beschweren wollen, kön-
nen Sie dies bei: 

Beschwerdestelle der PrismaLife AG
Industriestrasse 56
9491 Ruggell
Liechtenstein
beschwerdestelle@prismalife.com

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Heiligkreuz 8, Postfach 684
9490 Vaduz
Liechtenstein

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschrei-
ten, bleibt von den Beschwerdemöglichkeiten 
unberührt.

Überschussbeteiligung
Als Fondsgebundene Rentenversicherung ist die-
ser Vertrag nicht an den Überschüssen beteiligt, 
stattdessen sind Sie unmittelbar an der Wertent-
wicklung des gewählten Fonds beteiligt.

Rückkaufswerte
Gemäß den Regelungen des Versicherungs-
vertragsgesetzes haben wir nach vollständiger 
Kündigung den Rückkaufswert zu erstatten. 
Der Rückkaufswert berechnet sich auf Basis des 
Geldwertes des Deckungskapitals am Tag der 
Wirksamkeit der Kündigung. Den Rückkaufs-
wert erhält man, wenn man von diesem verblei-
benden Wert die Gebühr für die Kündigung 
(vgl. Gebührentabelle), noch nicht angerechne-
te Verwaltungs- und Risikokosten sowie einen 
als angemessen angesehenen Abzug in Höhe 
eines Prozentsatzes der bis zum Zeitpunkt der 

Kündigung bezahlten Beiträge abzieht. Sollten 
in den Sondervermögen Ihrer Versicherungs-
police Wertpapiere enthalten sein, die nicht 
liquidiert bzw. nicht in Geld verkauft werden 
können, erbringen wir den Rückkaufswert in 
Form von Naturalleistungen. Der Rückkaufs-
wert wird in der Regel in den ersten Jahren nach 
Vertragsbeginn geringer als die Summe der ein-
gezahlten Beiträge sein. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedin-
gungen unter der Überschrift "§ 11 Wann kön-
nen Sie Ihre Versicherung kündigen?".

Garantiewerte
Die PrismaLife garantiert, dass das Deckungs-
kapital zum Zeitpunkt des vereinbarten Ren-
tenbeginns im Alter 67 mindestens der Summe 
der eingezahlten Beiträge abzüglich der Kosten 
für biometrische Risiken und für Verwaltung 
entspricht. Während der Laufzeit garantiert 
die PrismaLife die Höhe der Rückkaufswerte 
nicht. Der Rückkaufswert beträgt aber min-
destens 50% der eingezahlten Beiträge.

Fonds der Fondsgebundenen 
Rentenversicherung
Die Anlageprämien Ihrer Fondsgebundenen 
Rentenversicherung werden in den S&P Ba-
lanced Alpha Protect 80 Dachfonds, in die 
PrismaLife gemanagte Strategie Taggeld für 
Beitragsgarantie und/oder in die PrismaLife 
gemanagte Strategie Taggeld angelegt. Dabei 
übernimmt die PrismaLife zur Sicherstellung 
der Beitragsgarantie die Fondsauswahl. Diese 
Fonds bilden einen eigenen, vom Vermögen 
des Versicherers getrennt verwalteten Anlage-
stock. Informationen zu den Fonds entneh-
men Sie bitte den Fondsinformationen bzw. 
erhalten Sie von Ihrem Vermittler. 

Teilverrentungsoption
Sie können auch schon vor Ablauf der Auf-
schubzeit einen Teil Ihres angesparten De-
ckungskapitals in eine Rente umwandeln. Für 
diese Teilverrentung gelten die dann gültigen 
Bedingungen unter Beachtung der bei Ver-
tragsabschluss garantierten Rentenfaktoren.

Kapitalwahlrecht
Zum Ende der Aufschubzeit können Sie an-
stelle der Rentenzahlung die Kapitalabfindung 
wählen. In diesem Fall zahlt die PrismaLife das 
angesammelte Anteilguthaben abzüglich etwa-
iger Quellensteuern aus. Durch die Kapitalab-
findung erlischt die Versicherung. 

Antragsbindefrist
An den Versicherungsantrag sind Sie sechs 
Wochen ab dem Tag der Antragstellung (oder 
ärztlichen Untersuchung) gebunden.

Kündigung
Ich kann meine Fondsgebundene Rentenversi-
cherung jederzeit schriftlich kündigen. Meine 
Kündigung wird 10 Bankarbeitstage nach Zu-
gang bei der PrismaLife wirksam.

Informationen zur Fondsgebundenen Rentenversicherung

* Erläuterungen zum Begriff billiges Ermessen siehe unter der Gebührentabelle am Ende dieser Verbraucherinformationen
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Für die Fondsgebundene Rentenversiche-
rung PrismaRentVWL mit Vertragsbeginn ab 
01.06.2009
 

A. Einkommenssteuer
• Einzahlungsphase:
–	� Beiträge zu Fondsgebundenen Lebens- und 

Rentenversicherungen können bei der Ver-
anlagung zur Einkommenssteuer nicht als 
Sonderausgaben abgezogen werden.

–	� Während der Vertragslaufzeit bleiben die 
von der Versicherungsgesellschaft erwirt-
schafteten Erträge einkommenssteuerfrei. 
Auch Fondswechsel sind möglich, ohne dass 
dies steuerrechtliche Auswirkungen hat.

• Auszahlungsphase:
In der Auszahlungsphase ist zu unterscheiden
–	� Wenn die Versicherungsleistung als Ein-

malkapital ab einem Alter von mindestens 
60 Jahren und nach einer Vertragslaufzeit 
von mindestens 12 Jahren ausgezahlt wird, 
kommt das sogenannte Halbeinkünftever-
fahren zur Anwendung. Dies bedeutet, dass 
die Hälfte des Differenzbetrags zwischen 
der Versicherungsleistung im Erlebensfall 
und der Summe der gezahlten Beiträge 
dem individuellen Einkommensteuertarif 
unterliegt. Die Abgeltungssteuer kommt in 
diesen Fällen nicht zur Anwendung. Wenn 
im Zeitpunkt der Auszahlung der Versiche-
rungsleistung eine der genannten Voraus-

setzungen nicht erfüllt ist (also Auszahlung 
schon vor Vollendung des 60. Lebensjahres 
und/oder vor Ablauf von 12 Jahren Ver-
tragslaufzeit) unterliegt der Differenzbe-
trag zwischen der Versicherungsleistung im 
Erlebensfall und der Summe der gezahlten 
Beiträge der Abgeltungssteuer.

–	� Wenn die Versicherungsleistung in Form 
einer Rente ausgezahlt wird, ist nur der Er-
tragsanteil zu versteuern. Der Ertragsanteil 
wird vom Gesetzgeber festgelegt und rich-
tet sich nach dem Alter des Empfängers 
zu Beginn der Rentenzahlung. Versiche-
rungsunternehmen sind nach § 22a EStG 
verpflichtet, der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund Rentenbezugsmitteilungen 
zu übermitteln. Die Mitteilung muss bis 
zum 1. März des Jahres erfolgen, das auf 
das Jahr folgt, in dem Ihnen die Rente 
zugeflossen ist. Die Mitteilung wird dann 
neben Ihrem Namen, Geburtsdatum/-ort 
und Ihrer Identifikationsnummer, den Be-
trag der Rente sowie Beginn und Ende des 
jeweiligen Leistungsbezugs enthalten.

–	� Todesfallleistungen sind von der Einkom-
menssteuer befreit.

b. Erbschaftssteuer / Schenkungssteuer
Ansprüche oder Leistungen aus Fondsgebun-
denen Lebens- und Rentenversicherungen 
unterliegen der Erbschafts- bzw. Schenkungs-

steuer, wenn sie aufgrund einer Schenkung des 
Versicherungsnehmers oder bei dessen Tod als 
Erwerb von Todes wegen (z. B. aufgrund eines 
Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses) er-
worben werden.
Erhält der Versicherungsnehmer die Versiche-
rungsleistung, ist sie grundsätzlich nicht erb-
schafts- und schenkungssteuerpflichtig.

C. Vermögenswirksame Leistungen
Die vom Arbeitgeber gewährten vermögens-
wirksamen Leistungen sind steuerpflichtige 
Einnahmen im Sinne des Einkommenssteuer-
gesetzes und Einkommen, Verdienst oder Ent-
gelt (Arbeitsentgelt) im Sinne der Sozialversi-
cherung und des Sozialgesetzbuches (Drittes 
Buch).
Die Fondsgebundene Vermögensbildungsver-
sicherung ist als Lebens- und Rentenversi-
cherung keine durch Sparzulagen geförderte 
Anlageform im Sinne des 5. Vermögensbil-
dungsgesetzes. Die Beiträge sind vermögens-
wirksame Leistungen, werden jedoch nicht 
durch eine Sparzulage gefördert.

D. Versicherungssteuer
Beiträge zu Fondsgebundenen Lebens- und 
Rentenversicherungen sind von der Versiche-
rungssteuer befreit.

Allgemeine Angaben über die Steuerregelung 
in der Bundesrepublik Deutschland

Diese Steuerinformation stellt keinen Ersatz für eine individuelle Steuerberatung dar. Insbesondere können verschiedene Vertragsänderungen 
oder die Änderung der rechtlichen Grundlagen Auswirkungen auf die Besteuerung Ihres Versicherungsvertrags haben.
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Dem Versicherungsvertrag werden folgende 
Kosten belastet:
A.	�Die Belastung der Abschluss- und Einrich-

tungskosten erfolgt gemäss § 23 der Versi-
cherungsbedingungen.

B.	Verwaltungskosten
	� Die Verwaltungskosten werden gemäß § 6 

der Versicherungsbedingungen und gemäß 
der aktuell gültigen Gebührentabelle aus 
dem Fondsvermögen bzw. den laufenden 
Beiträgen entnommen.

C.	�Risikoprämien innerhalb der Fondsgebun-
denen Rentenversicherung

	� Die Kosten für die Übernahme des Versi-
cherungsschutzes werden gemäß § 6 der 
Versicherungsbedingungen aus dem Fonds-
vermögen entnommen.

Der Einfluss der Kostenbelastungen wird im Fol-
genden anhand einer illustrativen Musterrech-
nung mit dem Fonds "S&P Balanced Alpha Pro-
tect 80 Dachfonds" erläutert. Hierbei wird eine 
männliche versicherte Person mit Eintrittsalter 
30 Jahre, ein Monatsbeitrag von EUR 40, eine 
Beitragszahlungsdauer von 37 Jahren, eine Auf-
schubzeit von 37 Jahren und ein Vertrag ohne 
zusätzlichen Todesfallschutz unterstellt. 
Für die Musterrechnung wird ein Vertrag mit 
garantierter Ablaufleistung betrachtet.

Diese Zahlen ergeben eine hypothetische Bei-
tragsrendite und eine Renditereduktion von:

Die folgende Tabelle stellt denselben  Zusam-
menhang zwischen der angenommenen Net-

toperformance der zugrundeliegenden Fonds 
und der Kundenrendite für verschiedene Ein-
trittsalter/Aufschubzeiten/Beitragszahlungs-
dauern dar:

	

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen 
Hinweise:
–	� Die tatsächliche Höhe der Renditere-

duktion ist abhängig vom Eintrittsalter 
und Geschlecht des Versicherten, von der 
Aufschubzeit, der Beitragszahlungsdauer 
und der Beitragszahlweise sowie von der 
tatsächlichen Performance der Fonds. Bei 
kürzeren Aufschubzeiten kann die Ren-
ditereduktion höher ausfallen als bei den 
oben genannten Beispielen.

–	� Die Darstellung geht von einer gleichmäßi-
gen Fondsperformance aus, während diese 
in der Realität schwankt. Die Höhe dieser 
angenommenen gleichmäßigen Nettoper-
formance der zugrundeliegenden Fonds 
ist eine reine Annahme zur Illustration 
des Einflusses der Kostenkomponenten. In 
der Realität kann diese Nettoperformance 
höher oder tiefer als die dargestellte sein. 
Die angenommenen Werte sind in keinem 
Falle garantiert.

–	� Unter Nettoperformance ist die Perfor-
mance der zugrundeliegenden Fonds nach 
Kostenbelastungen durch die Fondsanbie-
ter zu verstehen.

–	� Unter Renditereduktion durch Kosten ist 
die Differenz zwischen der angenommenen 
gleichmäßigen Nettoperformance der zu-
grundeliegenden Fonds und der Beitrags-
rendite zu verstehen.

–	� Oben stehende Tabellen haben rein illus-
trativen Charakter und können eine aus-
führliche Beratung durch Ihren Vermittler 
nicht ersetzen. Ihr Vermittler wird Ihnen 
gerne eine auf Sie abgestimmte Berech-
nung erstellen. 

Illustrative Angaben über die Kostenbelastung 
des Versicherungsvertrages 

Jahr Bezahlte 
Beiträge

Rückkaufswert bei einer 
Nettoperformance der 
gewählten Fonds von

3% 8%

1 480 213 219

2 960 465 489

3 1'440 725 781

25 12'000 14'897 28'900

35 16'800 25'481 69'830

Ablauf 17'760 28'012 82'581

IDV

3% 8%

Alter 

65
Beitragsrendite 
nach 35 Jahren

2.26% 7.07%

Renditereduktion 
durch Kosten

0.74% 0.93%

Alter 

67
Beitragsrendite 
nach 37 Jahren

2.32% 7.14%

Renditereduktion 
durch Kosten

0.68% 0.86%
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3% 8%

20 47 47 0.43% 0.57%

25 42 42 0.53% 0.70%

30 37 37 0.68% 0.86%

35 32 32 0.88% 1.09%

40 27 27 1.10% 1.31%

45 22 22 1.35% 1.54%

50 17 17 1.75% 1.92%

55 12 12 2.49% 2.63%

IDV
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Erläuterung: Dieser Tabelle liegen Musterrechnungen mit einem Monatsbeitrag von 40 € zugrunde. Die tatsächlichen Werte sind u.a. von der Fondsperformance abhängig. 
Die tatsächlichen Performancesätze können höher oder geringer als in der Musterrechnung ausfallen. Die Tabelle hat daher lediglich einen illustrierenden Charakter.

Eintrittsalter
versicherte 
Person

Versicherungs- 
und Beitrags-
zahlungsdauer

in die Beiträge 
einkalkulierte 
Abschluss-
kosten 

EUR

Versicherungsjahr, in dem der Wert des 
Treuefonds die Abschlusskosten übersteigt 

bei einer Nettoperformance des Fonds

Wert des Treuefonds zum Ende der Aufschub-
zeit bei einer  Nettoperformance des Fonds

EUR

    von 3%                           von 8% von 3%                             von 8%

20 47 691.20 Jahr 34 Jahr 26 1'988 10'571

25 42 691.20 Jahr 34 Jahr 26 1'395 6'060

30 37 691.20 Jahr 34 Jahr 26 950 3'384

35 32 691.20 –* Jahr 26 622 1'824

40 27 622.08 –* Jahr 25 394 965

45 22 506.88 –* –* 237 488

50 17 391.68 –* –* 128 223

55 12 276.48 –* –* 58 86

Erhalten Sie Abschlusskosten über die 
Laufzeit zurück?
Die PrismaLife belohnt langjährige Kunden 
für ihre Vertragstreue.  Aus diesem Grunde 
erstatten wir Ihnen über die Vertragslaufzeit 
einen Teil der Abschlusskosten zurück. Bitte 
beachten Sie: Die Höhe der Kostenrückerstat-
tung hängt dabei vom gewählten Investment-
fonds ab. Für einzelne Fonds gibt es keine 
Rückerstattung bzw. es kann sogar eine zusätz-
liche Kostenbelastung geben. 
Die Rückerstattungen werden jährlich dem so-
genannten Treuefonds zugewiesen. Dieser Treue-
fonds wird am Kapitalmarkt angelegt. Ihre Police 
wird am Treuefonds beteiligt und Ihr Anteil ist 
ab dem 10. Versicherungsjahr voll rückkaufs-
fähig. Die PrismaLife garantiert nicht, dass die 
Abschlusskosten vollständig an Sie zurückerstat-
tet werden, die Erstattungen sind u. A. von der 
Fondsperformance abhängig. Durch Ihre Ver-
tragstreue haben Sie jedoch die Möglichkeit, die 
Abschlusskosten zu minimieren.
  

In der folgenden Tabelle wollen wir Ihnen bei-
spielhaft eine Investition in den Fonds „S&P 
Balanced Alpha Protect 80 Dachfonds“ für 
verschiedene Alter-Laufzeit Kombinationen 
darstellen. Dort sehen Sie, zu welchem Zeit-
punkt bei einer unterstellten Nettoperfor-
mance von 3% bzw. 8% die vollen Abschluss-
kosten an Sie zurückfließen bzw. welchen Wert 
der Ihrer Police dann zugewiesene Treuefonds 
bei der unterstellten Nettoperformance des 
„S&P Balanced Alpha Protect 80 Dachfonds“ 
zum Alter 67 erreicht.

* Die volle Rückerstattung der Abschlusskosten wird nicht erreicht.
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Sehr geehrter Kunde!
Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertrags-
partner; für unser Vertragsverhältnis werden die 
nachfolgenden Bedingungen vereinbart.

§ 1 	 Was ist versichert?
(1) Die Fondsgebundene Rentenversicherung 
ist eine Versicherung mit aufgeschobener, le-
benslanger Rentenzahlung, wählbarer Min-
destlaufzeit der Rente nach Ablauf der Auf-
schubzeit, Recht auf Kapitalabfindung anstelle 
der Rentenzahlung und mit Todesfallleistung 
bei Tod vor Ablauf der Aufschubzeit.
(2) Für die Einzelheiten der Beitragsgarantie 
verweisen wir auf die Bedingungen für die Bei-
tragsgarantie auf S. 12 dieser Verbraucherinfor-
mationen. 
(3) Vor Ablauf der Aufschubzeit ist die Fonds-
gebundene Rentenversicherung unmittelbar an 
der Wertentwicklung der gewählten Fonds (An-
lagestock) beteiligt. Der Begriff Fonds umfasst 
hierbei auch Sondervermögen. Die Anlagestö-
cke werden gesondert vom übrigen Vermögen 
der PrismaLife überwiegend in Wertpapieren 
angelegt und in Anteileinheiten aufgeteilt. Die 
Ihrem Versicherungsvertrag gutgeschriebenen 
Anteile der Anlagestöcke ergeben zusammen 
das Deckungskapital Ihres Vertrages.
(4) Der Geldwert des Deckungskapitals an 
einem bestimmten Tag ergibt sich durch Mul-
tiplikation der Anzahl der Anteile der Anlage-
stöcke mit dem an diesem Tag für die Rückga-
be von Anteilen gültigen Rücknahmekurs des 
jeweiligen Fonds (vgl. § 8).
(5) Erlebt die versicherte Person den Ablauf 
der vereinbarten Aufschubzeit, zahlen wir – 
vorbehaltlich von § 2 Abs. 5 – eine lebenslan-
ge Rente als Geldleistung. Die Möglichkeiten, 
die Sie bei Rentenbeginn haben, werden in § 
2 beschrieben.
(6) Sie haben bis spätestens einen Monat vor 
Ende der Aufschubzeit die Möglichkeit anstelle 
der Rentenzahlung eine Kapitalabfindung per 
Ende der Aufschubzeit zu beantragen. In diesem 
Fall erbringen wir am Ende der Aufschubzeit, 
falls die versicherte Person diesen Tag erlebt, 
anstelle der Rentenauszahlung eine Kapitalabfin-
dung in Höhe des Deckungskapitals zu diesem 
Zeitpunkt. Die Kapitalabfindung erbringen wir 
gemäß den Bestimmungen des § 17 als Geldleis-
tung oder in Form von Wertpapieren.
(7) Stirbt die versicherte Person während der  
Aufschubzeit, beträgt unsere Leistung 110% 
des Geldwerts des Deckungskapitals (vgl. Abs. 
4) einen Tag nach Eingang der schriftlichen 
Meldung des Todesfalls der versicherten Per-
son durch den/die Bezugsberechtigten oder 
eine andere berechtigte Person.

§ 2 	 Welche Bestimmungen gelten für die 
lebenslange Rente?
Wenn Sie die lebenslange Rente wählen gilt:
(1) Bei Rentenbeginn legen Sie die Rentenzah-
lungsweise Ihrer lebenslangen Rente fest. Diese 
kann jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder 
monatlich sein.
(2) Ebenso legen Sie bei Rentenbeginn die 
Mindestlaufzeit der Rente fest, bis zu deren 

Ende die Rente bezahlt wird, unabhängig 
davon, ob die versicherte Person diesen Zeit-
punkt erlebt oder nicht. Die Mindestlaufzeit 
der Rente (Rentengarantiezeit) kann zwischen 
0 und 25 Jahren betragen.
(3) Sie bestimmen bei Rentenbeginn auch die 
Anlageform des zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns vorhandenen Fondsvermögens. Dabei 
haben Sie die freie Wahl zwischen einer garan-
tierten Rente mit Überschussbeteiligung und 
einer Fondsgebundenen Rentenversicherung 
nach den zu Rentenbeginn gültigen Rententa-
rifen.
(4) Die Höhe der lebenslangen Rente ergibt 
sich aus dem Geldwert des am Ende der Auf-
schubzeit vorhandenen Deckungskapitals und 
den an diesem Tag für unsere Rentenprodukte
gültigen Rentenfaktoren. Der Rentenfaktor für 
Ihren Versicherungsvertrag wird auf Basis des 
Geschlechts und Alters der versicherten Person 
bei Rentenbeginn sowie der von Ihnen gewähl-
ten Garantiezeit bestimmt. Den bei Vertragsab-
schluss garantierten Rentenfaktor für Ihren Ver-
sicherungsvertrag, der sich aus der Sterbetafel 
und dem aktuellen Rechnungszins errechnet, 
entnehmen Sie Ihrer Police. Die verwendete 
Sterbetafel und den aktuellen
Rechnungszins entnehmen Sie bitte der Gebüh-
rentabelle am Ende dieser Verbraucherinfor-
mationen. Da die Entwicklung der Werte der 
Anlagestöcke nicht vorauszusehen ist, können 
wir den EUR-Wert der Leistung vor Beginn der 
Rentenzahlung nicht garantieren. Sie haben die 
Chance, bei Kursanstieg der Anlagestöcke einen 
Wertzuwachs zu erzielen; bei Kursrückgang tra-
gen Sie aber auch das Risiko der Wertminde-
rung. Dies bedeutet, dass die Rente bei einer 
guten Entwicklung der Anlagestöcke höher sein 
wird als bei einer weniger guten Entwicklung. 
Im Todesfall ist jedoch die vereinbarte Mindest-
Todesfallleistung garantiert.
(5) Unterschreitet die am Ende der Aufschub-
zeit berechnete Rente die Mindestrente, so 
wird anstelle einer Rente einmalig der Geld-
wert des Deckungskapitals ausgezahlt. Die 
Mindestrente ist abhängig von der Zahlweise:

§ 3 	 Wann beginnt Ihr 
Versicherungsschutz?
Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie 
den ersten Beitrag (Einlösungsbeitrag) gezahlt 
und wir die Annahme Ihres Antrages schrift-
lich oder durch Aushändigung der Versiche-
rungspolice bestätigt haben. Vor dem in der 
Versicherungspolice angegebenen Beginn der 
Versicherung besteht jedoch noch kein Versi-
cherungsschutz. 

§ 4 	Können Sie den 
Versicherungsvertrag widerrufen? 
Sie können innerhalb einer Frist von 30 Tagen 
Ihre Vertragserklärung widerrufen. Der Wi-

derruf ist in Textform (Brief, Fax, E-Mail) ge-
genüber der PrismaLife AG zu erklären (Kon-
taktdaten: PrismaLife AG, Industriestraße 
56, FL-9491 Ruggell, Fax: 00423/237 00 09, 
E-Mail:info@prismalife.com) und muss keine 
Begründung enthalten. Die Frist beginnt erst 
nach Erhalt in Textform der Versicherungspo-
lice, der Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
der weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 
und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und dieser 
Belehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen 
Widerrufs endet der Versicherungsschutz, 
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, 
der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. 
Stattdessen zahlen wir den Rückkaufswert. Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem 
Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Wi-
derruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogenen Nutzungen 
(z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

§ 5 	 Was bedeutet die vorvertragliche 
Anzeigepflicht?
(1) Wir übernehmen den Versicherungsschutz 
im Vertrauen darauf, dass Sie alle Fragen, wel-
che wir Ihnen in Verbindung mit dem Versi-
cherungsantrag und im Rahmen unserer vor-
vertraglichen Nachfragemöglichkeit stellen, 
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet 
haben (Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere 
für die Fragen nach gegenwärtigen oder frühe-
ren Erkrankungen, gesundheitlichen Störun-
gen oder Beschwerden.
(2) Die versicherte Person ist – neben Ihnen 
– für die wahrheitsgemäße und vollständige 
Beantwortung der Fragen verantwortlich. 
(3) Wenn Umstände, die für die Übernahme 
des Versicherungsschutzes Bedeutung haben, 
von Ihnen oder der versicherten Person (vgl. 
Abs. 2) nicht oder nicht richtig angegeben 
worden sind, können wir bei arglistiger und 
bei vorsätzlicher Anzeigepflichtverletzung bin-
nen 10 Jahren und bei grob fahrlässiger An-
zeigepflichtverletzung binnen 3 Jahren nach 
Vertragsschluss vom Vertrag zurücktreten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versiche-
rungsschutz. Im Fall einfach fahrlässiger An-
zeigepflichtverletzung können wir den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
binnen 3 Jahren nach Vertragsschluss kündi-
gen. Kündigen wir die Versicherung, wandelt 
sie sich mit der Kündigung in eine beitrags-
freie Versicherung um (§ 12 Abs.1). Die zuvor 
genannten Rechte müssen wir innerhalb eines 
Monats nach unserer Kenntnisnahme von der 
Anzeigepflichtverletzung unter Angabe der 

Bedingungen für die Fondsgebundene Rentenversicherung

Zahlweise
Mindest-
rente

Zahlweise
Mindest-
rente

monatlich EUR 25 halbjährlich EUR 150

vierteljährlich EUR 75 jährlich EUR 300
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entsprechenden Gründe schriftlich geltend 
machen. Die Kenntnis eines Versicherungsver-
mittlers steht unserer Kenntnis nicht gleich. 
Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht bestehen, wenn Sie nachweisen, 
dass die nicht oder nicht richtig angegebenen 
Umstände keinen Einfluss auf den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
haben noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht ursächlich sind. Bei 
arglistiger Anzeigepflichtverletzung sind wir in 
jedem Fall leistungsfrei.
(4) Wir verzichten auf das Recht, die Prämie 
zu erhöhen, wenn die Ihnen obliegende Anzei-
gepflicht bei Abgabe Ihrer Vertragserklärung 
oder im Rahmen unserer Nachfrage verletzt 
worden ist, Ihnen dabei ein Verschulden aber 
nicht zur Last fällt.
(5) Wir können den Versicherungsvertrag 
auch anfechten, falls durch unrichtige oder 
unvollständige Angaben bewusst oder gewollt 
auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss ge-
nommen wird. Handelt es sich um Angaben 
der versicherten Person, so können wir Ihnen 
gegenüber die Anfechtung erklären, auch wenn 
Sie von der Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten bei einer Ände-
rung oder Wiederherstellung der Versicherung 
entsprechend. Die Dreijahresfrist beginnt mit 
der Änderung oder Wiederherstellung der Ver-
sicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.
(7) Wenn die Versicherung durch Rücktritt oder 
Anfechtung aufgehoben wird, zahlen wir den 
Rückkaufswert gemäß § 11 Abs. 4 ggf. vermin-
dert um ausstehende Forderungen (z.B. rück-
ständige Beiträge, Gebühren). Die Rückzahlung 
der Beiträge können Sie nicht verlangen.
(8) Sofern Sie uns keine andere Person als Be-
vollmächtigten benannt haben, gilt nach Ih-
rem Ableben ein Bezugsberechtigter als bevoll-
mächtigt, eine Rücktritts-, Kündigungs- oder 
Anfechtungserklärung entgegenzunehmen. Ist 
auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden 
oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt wer-
den, so können wir den Inhaber der Versiche-
rungspolice zur Entgegennahme der Erklärung 
als bevollmächtigt ansehen.

§ 6 	Wie verwenden wir Ihre Beiträge und 
das Deckungskapital?
(1) Von Ihren Beiträgen behalten wir Beitrags-
teile ein, die zur Finanzierung der laufenden 
Verwaltungskosten (vgl. Gebührentabelle) 
sowie in den ersten Vertragsjahren zur Til-
gung unserer Abschluss- und Einrichtungs-
kosten (vgl. § 23) vorgesehen sind. Den 
nach Abzug dieser Positionen verbleibenden 
Anlagebeitrag investieren wir innerhalb von 
zwei Werktagen, frühestens aber am nächst-
möglichen Handelstag nach Gutschrift des 
Beitrags auf unserem Konto mit den für die 
Investition gültigen Ausgabekursen (vgl. § 9) 
in die jeweiligen Anlagestöcke und schreiben 
die erworbenen Anteile den Anlagestöcken 
Ihres Deckungskapitals gut. Beim ersten von 
Ihnen bezahlten Beitrag behalten wir uns vor, 
die Investition nach Ablauf von 30 Tagen 
durchzuführen.
(2) Die Jahresgebühr (vgl. Gebührentabelle), 
die einen Teil unseres Verwaltungsaufwands 
decken soll, entnehmen wir einmal jährlich 
zum Ende jedes Kalenderjahres dem De-
ckungskapital Ihres Versicherungsvertrags. 

Unser verantwortlicher Aktuar prüft jährlich, 
ob die zur Deckung des Verwaltungsaufwan-
des der PrismaLife belasteten Beträge aus-
reichend sind. Die Beträge können erhöht 
werden, wenn sich der Verwaltungsaufwand 
der PrismaLife erhöht. Die Erhöhung erfolgt 
nach billigem Ermessen des Aktuars.*
(3) Die zur Deckung des Todesfallrisikos 
bestimmten Beträge werden monatlich dem 
Deckungskapital entnommen. Sie berech-
nen sich als Produkt aus der nach einem 
anerkannten versicherungsmathematischen 
Verfahren berechneten Summe unter Risiko 
und der entsprechenden Wahrscheinlichkeit 
gemäß den jeweils aktuell gültigen Tafeln der 
Sterbewahrscheinlichkeiten (vgl. Gebühren-
tabelle). Bei der Berechnung der Summe un-
ter Risiko werden die periodischen Beiträge 
berücksichtigt. Unser verantwortlicher Aktu-
ar prüft jährlich, ob diese Tafeln zur Deckung 
des Todesfallrisikos ausreichen. Die Sterbe-
wahrscheinlichkeiten können erhöht werden, 
wenn sich der Aufwand für die Risikotragung 
erhöht. Die Erhöhung erfolgt nach billigem 
Ermessen des Aktuars.*
(4) Für die Entnahme aus den einzelnen An-
lagestöcken des Deckungskapitals ist deren 
Verhältnis der Geldwerte maßgebend.
(5) Ausgeschüttete Erträge aus den im Anla-
gestock enthaltenen Vermögenswerten wer-
den wieder in den jeweiligen Vermögenswert 
investiert und erhöhen damit die Anzahl der 
Anteilseinheiten. Falls eine Investition in die 
im Anlagestock enthaltenen Vermögenswerte 
nicht möglich ist, werden die ausgeschütteten 
Erträge in den Treuefonds (vgl. § 27 Abs. 2) 
investiert.

§ 7	K önnen Sie die Aufteilung  
der Anlagebeiträge ändern oder 
Anteilguthaben übertragen  
(Wechsel der Fonds)?
Die Änderung der Aufteilung der Anlage-
beiträge oder die Übertragung eines beste-
henden Anteilguthabens können Sie nicht 
verlangen. Die Aufteilung bzw. Änderungen 
werden ausschließlich durch die PrismaLife 
durchgeführt.

§ 8 	Mit welchen Kursen werden Beiträge 
in Anteileinheiten umgerechnet?
(1) Wir erheben prinzipiell keine Ausgabe- 
oder Rücknahmekommission. Sollten uns 
Kommissionen belastet werden, behalten wir 
uns das Recht vor, Ausgabe- oder Rücknah-
mekommissionen auf die betroffenen Fonds 
zu erheben.
Details zur Höhe der Ausgabe- und Rück-
nahmekommission entnehmen Sie bitte der 
Gebührentabelle.
Bei Investitionen in die Anlagestöcke rechnen 
wir die investierten Beträge mit den Ausgabe-
kursen (= Nettoinventarkurs zuzüglich einer 
etwaigen Ausgabekommission) in Anteile des 
jeweiligen Anlagestocks um.
(3) Entnahmen aus den Anlagestöcken wer-
den mit dem Rücknahmekurs (= Nettoin-
ventarkurs abzüglich einer etwaigen Rück-
nahmekommission) berechnet.
(4) Der Geldwert des Deckungskapitals wird 
immer mit dem Rücknahmekurs berechnet. 
Einzelne Fonds können zusätzliche Abzüge 
bei der Entnahme aus dem betreffenden An-
lagestock verlangen. Diese sind in den Fonds-
informationen aufgeführt.

§ 9 Was haben Sie bei der 
Beitragszahlung zu beachten?
(1) Die Beiträge zu Ihrer Fondsgebundenen 
Rentenversicherung sind durch laufende Bei-
träge für jede Versicherungsperiode zu ent-
richten. Eine Versicherungsperiode entspricht 
einem Monat. 
(2) Der erste Beitrag (Einlösungsbeitrag) wird 
sofort nach Erhalt der Versicherungspolice 
fällig, frühestens jedoch zum Versicherungs-
beginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) 
werden zu Beginn der vereinbarten Versiche-
rungsperiode fällig. 
(3) Die Beiträge können mittels Dauerauftrag 
oder Lastschriftverfahren gezahlt werden. Bei 
Fälligkeit werden die Beiträge von dem uns an-
gegebenen Konto abgebucht bzw. sind mittels 
Dauerauftrag auf unser Konto zu überweisen.
(4) Die Beiträge sind bis zum Schluss der 
Versicherungsperiode, in der die versicherte 
Person stirbt, zu entrichten, längstens jedoch 
bis zum vereinbarten Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer. 
(5) Bei Fälligkeit der Versicherungsleistung 
werden wir etwaige Beitragsrückstände ver-
rechnen. 
(6) Eine Stundung der Beiträge kann gemäß 
der Regelung des § 12 Abs. 2 verlangt wer-
den.
(7) Beiträge können nicht durch Naturalleistun-
gen beglichen werden.

§ 10	 Was geschieht, wenn Sie einen 
Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 
Einlösungsbeitrag
(1) Wenn Sie den ersten Beitrag schuldhaft 
nicht rechtzeitig zahlen, so können wir vom 
Versicherungsvertrag zurücktreten. Bei einem 
Rücktritt können wir von Ihnen neben den 
Kosten einer ärztlichen Untersuchung eine 
besondere Gebühr für die Bearbeitung Ihres 
Vertrages verlangen. Diese Gebühr, die unse-
rem durchschnittlichen Aufwand entspricht, 
beträgt 10 Prozent der Beiträge des ersten Ver-
sicherungsjahres. 
(2) Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls nicht gezahlt, sind wir nicht zur 
Leistung verpflichtet. Auf die Rechtsfolgen des 
Zahlungsverzuges werden wir Sie in der Versi-
cherungspolice hinweisen.
(3) Die Zahlung des Beitrags gilt als rechtzei-
tig, wenn der Beitrag unabhängig von dem Be-
stehen eines Widerrufrechts unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt des vereinbarten und in der 
Versicherungspolice angegebenen Versiche-
rungsbeginns bzw. unverzüglich nach Zugang 
der Versicherungspolice gezahlt wird bzw. der 
Beitrag von Ihrem Konto eingezogen wer-
den kann und Sie einem berechtigten Einzug 
nicht widersprechen. Haben Sie zu vertreten, 
dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen 
werden kann, sind wir berechtigt, künftig die 
Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen. Die Übermittlung Ihrer Beiträge 
erfolgt auf Ihre Gefahr und Kosten.
Folgebeitrag
(4) Wenn Sie einen Folgebeitrag oder einen 
sonstigen Betrag, den Sie aus dem Versiche-
rungsverhältnis schulden, schuldhaft nicht 
rechtzeitig zahlen, so erhalten Sie von uns 
auf Ihre Kosten eine schriftliche Mahnung. 
Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist 
von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie 
den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten 
Frist, so entfällt oder vermindert sich Ihr Ver-
sicherungsschutz und wir können den Vertrag 

* Erläuterungen zum Begriff billiges Ermessen siehe unter der Gebührentabelle am Ende dieser Verbraucherinformationen
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kündigen. Auf diese Rechtsfolgen werden wir 
Sie in der Mahnung nochmals ausdrücklich 
hinweisen.

§ 11	Wann können Sie Ihre Versicherung 
kündigen?
(1) Sie können Ihren Vertrag jederzeit ganz 
oder teilweise vorzeitig kündigen. Die Kündi-
gung wird zehn Arbeitstage, nachdem sie bei 
uns eingegangen ist, wirksam. Eine Bestäti-
gung der Durchführung erhalten Sie nach Ab-
lauf dieser Frist.
(2) Kündigt der Versicherungsnehmer die Ver-
sicherung nur teilweise, ist diese Kündigung 
unwirksam, wenn der verbleibende Beitrag 
den Mindestbetrag von jährlich EUR 180 un-
terschreitet. Wenn Sie in diesem Fall Ihre Ver-
sicherung beenden wollen, ist eine vollständi-
ge Kündigung nötig.
(3) Gemäß Versicherungsvertragsgesetz haben 
wir nach vollständiger Kündigung den Rück-
kaufswert – soweit bereits entstanden – zu 
erstatten. Der Rückkaufswert berechnet sich 
auf Basis des Geldwerts des Deckungskapitals 
(vgl. § 8 Abs. 4) am Tag der Wirksamkeit der 
Kündigung. Erfolgt die Kündigung in den 
ersten zehn Vertragsjahren reduziert sich das 
Deckungskapital um den Treuefonds (vgl. § 
26 Abs. 2). Den Rückkaufswert erhält man, 
wenn man von diesem verbleibenden Wert die 
Gebühr für die Kündigung (vgl. Gebührenta-
belle) sowie einen als angemessen angesehenen 
Abzug in Höhe eines Prozentsatzes der bis zum 
Zeitpunkt der Kündigung bezahlten Beiträge 
abzieht. Für periodische Beiträge nimmt der 
Prozentsatz mit fortlaufender Versicherungs-
laufzeit gemäß der folgenden Tabelle ab:

Sind für mehr als 20 Jahre periodische Beiträ-
ge bezahlt, gibt es keinen Abzug mehr. 
Mit dem Abzug wird die Veränderung der 
Risiko- und Ertragslage des verbleibenden 
Versichertenbestandes ausgeglichen. Darüber 
hinaus wird mit dem Abzug ein Ausgleich für 
kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenom-
men. Weitere Erläuterungen sowie versiche-
rungsmathematische Hinweise zum Abzug 
finden Sie im Anhang zur Kündigung und Bei-
tragsfreistellung Ihrer Fondsgebundenen Ren-
tenversicherung. Weitere Abzüge können für 
einzelne Fonds im Deckungskapital fällig werden  
(vgl. Fondsinformationen).
Evtl. entstehende Beitragsrückstände werden 
von dem Rückkaufswert abgezogen. 
Der Rückkaufswert beträgt aber mindestens 
50 % der eingezahlten Beiträge.
(4) Den Rückkaufswert erbringen wir gemäß 
den Bestimmungen des § 17 als Geldleistung 
oder in Form von Wertpapieren. Nach dem 
Ende der Aufschubzeit und während der Ren-
tengarantiezeit entspricht Ihr Rückkaufswert 
dem Deckungskapital. Dieses entspricht dem 
Barwert der bis zum Ende der Rentengaran-
tiezeit noch zu zahlenden Renten. Zukünftige 
Überschussbeteiligungen werden dabei nicht 
berücksichtigt. Nach Ende der Rentengaran-
tiezeit gibt es keinen Rückkaufswert.
(5) Auf einen Auszahlungsbetrag unter der 

Bagatellgrenze von EUR 15 haben Sie keinen 
Anspruch. 
(6) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie 
nicht verlangen.

§ 12	Wie können Sie die Beitragszahlung 
Ihrer Versicherung 	ändern?
Umwandlung in eine vollständig oder teil-
weise beitragsfreie Versicherung
(1) Sie können mit einer Frist von zehn Tagen 
schriftlich verlangen, von Ihrer Beitragszah-
lungspflicht ganz (Umwandlung) oder teilwei-
se (Beitragsreduktion) befreit zu werden. In 
beiden Fällen verliert die Beitragsgarantie dau-
erhaft ihre Gültigkeit. Bei einer Beitragsfrei-
stellung wird das Deckungskapital, das zum 
Zeitpunkt der Beitragsfreistellung in Ihrem 
Versicherungsvertrag vorhanden ist, um einen 
Abzug in gleicher Höhe wie bei einem Rück-
kauf (vgl. § 11 Abs. 3) reduziert. Bei einer 
Beitragsreduktion wird der Abzug proportio-
nal zur Beitragsreduktion berechnet, z.B. bei 
einer Reduktion um 30 % beträgt der Abzug 
30 % des Abzugs bei einer Beitragsfreistellung. 
Anschließend wird nach anerkannten Regeln 
der Versicherungsmathematik eine Todesfall-
summe für die restliche Versicherungsdauer 
ermittelt. Wenn Sie innerhalb von 24 Mona-
ten nach Beginn der Beitragsfreistellung alle 
offenen Beiträge nachzahlen, können Sie den 
ursprünglichen Vertragszustand wiederher-
stellen. Es gelten die Bestimmungen des § 6 
Abs.1. 
(2) Voraussetzung für eine beitragsfreie Fort-
führung Ihres Versicherungsvertrags ist aller-
dings, dass das nach der Beitragsfreistellung 
verbleibende Deckungskapital mindestens 
EUR 30 beträgt. Bei einer Beitragsreduktion 
muss der jährliche Beitrag nach durchgeführ-
ter Reduktion mindestens noch EUR 180 be-
tragen. Eine Beitragsfreistellung oder -reduk-
tion in den ersten Jahren ist durch den Abzug 
gemäß Abs.1 mit wirtschaftlichen Nachteilen 
für Sie verbunden.
Beitragspause/Beitragsstundung
(3) Anstelle der Beitragsfreistellung können 
Sie verlangen, temporär von der Beitragszah-
lungspflicht befreit zu werden, bzw. dass wir 
Ihre Beiträge stunden. Die Beitragspause bzw.
die Dauer der Beitragsstundung darf maximal
24 Monate betragen. Wenn nach Ablauf von 
24 Monaten die Beitragszahlung nicht fort-
geführt werden soll, kann der Versicherungs-
nehmer einen Antrag auf Beitragsfreistellung 
stellen (Näheres dazu unter Punkt "Beitrags-
freistellung"). Wiederinkraftsetzung/Beendi-
gung der Beitragspause bzw. Beitragsstundung
(4) Sie haben das Recht nach einer Beitrags-
pause ohne erneute Gesundheitsprüfung den
Vertrag fortzuführen. Nach einer ganzen oder
teilweisen Beitragsfreistellung von bis zu 24 
Monaten Dauer, können Sie eine Wiederauf-
nahme der vollen Beitragszahlung ohne erneu-
te Gesundheitsprüfung verlangen. Bei einer 
länger andauernden ganzen oder teilweisen 
Beitragsfreistellung behalten wir uns vor, eine
Risikoprüfung durchzuführen.

§ 13 Unter welchen Bedingungen 
ist eine teilverrentung oder eine 
teilauszahlung möglich?
(1) Sie können mit einer Frist von mindestens 
zwei Monaten im Rahmen der im weiteren 
Verlauf dieses Paragraphen beschriebenen Be-
dingungen einen Teil Ihres Deckungskapitals 

schon vor Ablauf der Aufschubzeit in eine 
Rente umwandeln oder eine Teilauszahlung 
aus Ihrem Deckungskapital vornehmen.
(2) Der umgewandelte bzw. ausbezahlte Teil 
des Deckungskapitals ist nicht mehr Bestand-
teil des Deckungskapitals. Der Rückkaufswert 
bei einer Kündigung (vgl. § 11), sowie die 
Leistung, die wir bei Tod oder Ablauf der Auf-
schubzeit zu erbringen haben, reduzieren sich 
dementsprechend.
(3) Für die Berechnung der Rentenhöhe auf 
Basis des umzuwandelnden Teils des De-
ckungskapitals gelten die Bestimmungen des § 
1 Abs. 4, 5 und 6 sinngemäß.
(4) Eine Umwandlung wird nur durchgeführt, 
wenn zum Beginn der beantragten Rente der 
Rückkaufswert nach der Umwandlung EUR 
2’000 und die Rente die Mindestrente gemäß 
§ 2 Abs. 5 übersteigt. Eine Teilauszahlung 
wird nur durchgeführt, wenn zum Zeitpunkt 
der Teilauszahlung der Rückkaufswert nach 
der Teilauszahlung EUR 2’000 übersteigt.
(5) Die für die Teilauszahlung fällige Gebühr 
(vgl. Gebührentabelle) entnehmen wir der 
Teilauszahlung. Weiterhin entnehmen wir der 
Teilauszahlung einen Abzug gemäß § 11 (3) 
anteilig entsprechend der Höhe der Teilaus-
zahlung aus dem Deckungskapital. Für eine 
Teilverrentung ist gemäß der aktuellen Ge-
bührentabelle keine Gebühr zu bezahlen.
(6) Bei verspätetem Antrag behalten wir uns 
das Recht vor, die Verrentung bzw. die Teilaus-
zahlung zu einem späteren Zeitpunkt durch-
zuführen.

§ 14 unter welchen Voraussetzungen 
können sie die Dauer der Aufschubzeit 
verlängern bzw. verkürzen?
Beitragsfreie Verlängerung der Aufschubzeit
(1) Sie können bis spätestens einen Monat vor 
dem für den Ablauf der Aufschubzeit vorge-
sehenen Termin schriftlich verlangen, dass die 
Aufschubzeit Ihrer Versicherung ohne Ge-
sundheitsprüfung für jeweils bis zu fünf Jahre 
beitragsfrei verlängert wird, sofern die versi-
cherte Person den ursprünglich vereinbarten 
Ablauftermin erlebt. Bei einer Verlängerung 
der Aufschubzeit bleibt die Todesfallleistung 
auf den Eurobetrag der Todesfallleistung zum 
Verlängerungszeitpunkt (Policierungsdatum) 
beschränkt.
Beitragspflichtige Verlängerung der Auf-
schubzeit
(2) Sie können bis spätestens einen Monat vor 
dem für den Ablauf der Aufschubzeit vorge-
sehenen Termin schriftlich verlangen, dass die 
Aufschubzeit Ihrer Versicherung ohne Gesund-
heitsprüfung bis maximal Endalter 75 beitrags-
pflichtig verlängert wird, sofern die versicherte 
Person den ursprünglich vereinbarten Ablauf-
termin erlebt. Während der Verlängerungszeit 
entspricht die Todesfallleisung dem jeweiligen 
Geldwert des Deckungskapitals. Die Bestim-
mungen des § 17 gelten entsprechend. 
Verkürzung der Aufschubzeit
(3) Sie können die Aufschubzeit auch verkür-
zen, solange der Ablauf der verkürzten Auf-
schubzeit nach Ablauf der Beitragszahlungs-
dauer liegt.

§ 15	Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, 
Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von 
ABC-Waffen / -Stoffen?
(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungs-
pflicht unabhängig davon, auf welcher Ursache 

Versiche-
rungsjahr

Abzug
Versiche-
rungsjahr

Abzug

1 2.00% 4 0.75%

2 1.25% 5-8 0.50%

3 1.00% 9-20 0.25%
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der Versicherungsfall beruht. Wir gewähren 
Versicherungsschutz insbesondere auch dann, 
wenn der Versicherte in Ausübung des Wehr- 
oder Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen 
den Tod gefunden hat. 
(2) Bei Ableben der versicherten Person in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen beschränkt 
sich unsere Leistungspflicht allerdings auf 
die Auszahlung des am Tag des Eingangs der 
Todesfallmeldung gültigen Geldwerts des 
Deckungskapitals (vgl. § 1 Abs. 4) Diese Ein-
schränkung unserer Leistungspflicht entfällt, 
wenn die versicherte Person in unmittelbarem 
oder mittelbarem Zusammenhang mit kriege-
rischen Ereignissen stirbt, denen sie während 
eines Aufenthaltes außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes oder der Schweiz ausgesetzt 
und an denen sie nicht aktiv beteiligt war. 
(3) Bei Ableben der versicherten Person in un-
mittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang 
mit dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, 
biologischen oder chemischen Waffen oder 
dem vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätz-
lichen Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen beschränkt sich 
unsere Leistungspflicht auf die in Absatz 2 Satz 
1 genannte Leistung, sofern der Einsatz oder 
das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben 
einer Vielzahl von Personen zu gefährden. Ab-
satz 2 Satz 2 bleibt hiervon unberührt. 
(4) Die Leistung erbringen wir gemäß den Be-
stimmungen des § 18.

§ 16	Was gilt bei Selbsttötung des 
Versicherten? 
(1) Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf 
von drei Jahren seit Abschluss des Versiche-
rungsvertrages, seit Wiederherstellung der Ver-
sicherung und seit einer Beitragserhöhung be-
steht Versicherungsschutz nur dann, wenn uns 
nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die 
freie Willensbestimmung ausschließenden Zu-
stand krankhafter Störung der Geistestätigkeit 
begangen worden ist. Andernfalls beschränkt 
sich unsere Leistungspflicht auf den Geldwert 
des Deckungskapitals (vgl. § 8) am Tag, nach 
dem die schriftliche Todesfallmeldung durch 
eine berechtigte Person bei uns eintrifft.
(2) Bei vorsätzlicher Selbsttötung nach Ablauf 
der Dreijahresfrist bleiben wir zur Leistung 
verpflichtet. 
(3) Die Leistung erbringen wir gemäß den Be-
stimmungen des § 18.

§ 17	Was ist bei Fälligkeit der 
Versicherungsleistung zu beachten?
(1) Wir zahlen alle Leistungen innerhalb die-
ses Vertrags durch Tod, Erleben, Kündigung 
etc. nach Verrechnung etwaiger ausstehender 
Forderungen wie z.B. Gebühren oder ausste-
hender Beiträge aus, aber frühestens zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Verkauf der betroffenen 
Anlagestöcke durchgeführt werden konnte.
(2) Die Leistungen nach Abzug etwaiger For-
derungen erbringen wir grundsätzlich als Leib-
rente, wenn Sie sich nicht für eine Kapital-
auszahlung entschieden haben (Näheres dazu 
unter §1 Was ist versichert?).
(3) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag er-
bringen wir gegen Vorlage der Versicherungspo-
lice. Zusätzlich können wir auch den Nachweis 
der letzten Beitragszahlung verlangen.
(4) Der Tod der versicherten Person ist uns un-
verzüglich anzuzeigen. Außer den in Absatz 4 

genannten Unterlagen sind uns einzureichen;
– � eine amtliche, Alter und Geburtsort enthal-

tende, Sterbeurkunde,
– � ein ausführliches ärztliches oder amtliches 

Zeugnis über die Todesursache sowie über 
Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum 
Tode der versicherten Person geführt hat. 

(5) Zur Klärung unserer Leistungspflicht kön-
nen wir notwendige weitere Nachweise ver-
langen und erforderliche Erhebungen selbst 
anstellen. 
(6) Die mit den Nachweisen verbundenen 
Kosten trägt derjenige, der die Versicherungs-
leistung beansprucht. 

§ 18 Wo sind die vertraglichen 
Verpflichtungen zu erfüllen?
(1) Unsere Leistungen überweisen wir dem 
Bezugsberechtigten auf seine Kosten. Bei 
Überweisungen außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes oder der Schweiz trägt der 
Bezugsberechtigte auch die damit verbundene 
Gefahr.
(2) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt 
auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten. Für die 
Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, 
wenn Sie fristgerecht (vgl. § 9 Abs. 2 und § 10 
Abs. 4) alles getan haben, damit der Beitrag 
bei uns eingeht.

§ 19 Welche Bedeutung hat die 
Versicherungspolice?
Den Inhaber der Versicherungspolice können 
wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus 
dem Versicherungsvertrag zu verfügen, insbe-
sondere Leistungen in Empfang zu nehmen. 
Wir können aber verlangen, dass uns der In-
haber der Versicherungspolice seine Berechti-
gung nachweist.

§ 20 Was gilt für Mitteilungen, die 
sich auf das Versicherungsverhältnis 
beziehen?
(1) Mitteilungen, die das bestehende Versiche-
rungsverhältnis betreffen, müssen stets schrift-
lich erfolgen. Für uns bestimmte Mitteilungen 
werden wirksam, sobald sie uns zugegangen 
sind. Versicherungsvermittler sind zu ihrer 
Entgegennahme nicht bevollmächtigt.
(2) Eine Änderung Ihrer Adresse, Ihrer Postan-
schrift, Ihres Namens oder Ihrer Bankverbin-
dung sollten Sie uns in Ihrem eigenen Interesse 
unverzüglich mitteilen. Für Nachteile, die sich 
durch eine Nichtanzeige einer Änderung erge-
ben, tragen wir keine Verantwortung. An Sie 
gerichtete Willenserklärungen werden in dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem sie Ihnen ohne die 
Änderung bei regelmäßiger Beförderung zuge-
gangen wäre.
(3) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, 
sollten Sie uns, auch in Ihrem Interesse, eine 
in Deutschland ansässige Person benennen, 
die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen 
für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevoll-
mächtigter).

§ 21 Wer erhält die 
Versicherungsleistung?
(1) Die Leistung aus dem Versicherungsver-
trag erbringen wir an die von Ihnen genannten 
Bezugsberechtigten. Bei Fehlen der Bezugsbe-
rechtigten erbringen wir die Leistung an Sie 

als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre 
Erben. Bis zum Eintritt des Versicherungsfalls 
können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerru-
fen. Die Einräumung und der Widerruf eines 
Bezugsrechts sowie eine Abtretung oder Ver-
pfändung von Ansprüchen aus dem Versiche-
rungsvertrag sind uns gegenüber nur und erst 
dann wirksam, wenn sie uns von Ihnen schrift-
lich angezeigt worden sind. Nach Ihrem Tode 
kann das Bezugsrecht nicht mehr widerrufen 
werden.
(2) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass 
der Bezugsberechtigte unwiderruflich die An-
sprüche aus dem Versicherungsvertrag erwer-
ben soll. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten 
haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit 
Zustimmung des von Ihnen Benannten geän-
dert werden.
(3) Sie können Ihre Rechte aus dem Versiche-
rungsvertrag auch abtreten oder verpfänden. 
In diesem Fall kann die Bezugsberechtigung 
nur mit Zustimmung des Berechtigten geän-
dert werden.

§ 22 Welche Kosten stellen wir Ihnen 
gesondert in Rechnung?
(1) Falls aus besonderen, von Ihnen veranlass-
ten Gründen ein zusätzlicher Verwaltungs-
aufwand verursacht wird, können wir die in 
solchen Fällen durchschnittlich entstehenden 
Kosten als pauschalen Abgeltungsbetrag (Ge-
bühr) in Rechnung stellen.
(2) Die Gebühr wird bei Abschluss der jewei-
ligen Transaktion dem Deckungskapital ent-
nommen. Für die Entnahme aus den einzelnen 
Anteilstöcken des Deckungskapitals ist deren 
Verhältnis der Geldwerte maßgebend.
(3) Eine Tabelle der bei Vertragsabschluss 
gültigen Gebühren finden Sie am Ende dieser 
Verbraucherinformationen. Unser verantwort-
licher Aktuar prüft jährlich, ob diese Beträge 
zur Deckung des Verwaltungsaufwandes der 
PrismaLife ausreichen. Die Beträge können 
erhöht werden, wenn sich der Aufwand der 
PrismaLife erhöht. Die Erhöhung erfolgt nach 
billigem Ermessen des Aktuars.*

§ 23 Wie werden die Abschluss- und 
Einrichtungskosten erhoben	 und 
ausgeglichen? 
(1) Durch den Abschluss von Versicherungsver-
trägen entstehen Kosten. Diese Abschluss- und 
Einrichtungskosten (vgl. Gebührentabelle) sind 
bereits nach einem international anerkannten 
versicherungsmathematischen Verfahren bei 
der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden 
nicht gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Bei diesem versicherungsmathematischen 
Verfahren werden Teile der Beiträge der ersten 
Versicherungsjahre nach Abschluss des Ver-
trages zur Tilgung der auf Ihren Vertrag ent-
fallenden Abschluss- und Einrichtungskosten 
herangezogen, soweit sie nicht für Leistungen 
im Versicherungsfall und Kosten des Ver
sicherungsbetriebes in der jeweiligen Versiche-
rungsperiode bestimmt sind. 
(3) Der Barwert der Tilgungsbeiträge ist auf 
den in der Gebührentabelle genannten Pro-
zentsatz der von Ihnen während der gesamten 
Laufzeit des Vertrages zu zahlenden Beiträge 
berschränkt.
Das beschriebene Verrechnungsverfahren hat 
wirtschaftlich zur Folge, dass in der Anfangs-
zeit Ihrer Versicherung das übrigbleibende De-
ckungskapital gering ist. 

* Erläuterungen zum Begriff billiges Ermessen siehe unter der Gebührentabelle am Ende dieser Verbraucherinformationen
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§ 24 Wie können Sie den Wert Ihrer 
Versicherung erfahren?
(1) Sie können jederzeit eine Mitteilung über 
den Wert oder den Rückkaufswert Ihres Ver-
sicherungsvertrags über Ihren Vermittler oder 
direkt bei uns anfordern.
(2) Gebühren für diese Mitteilungen entneh-
men Sie bitte der zu diesem Zeitpunkt gülti-
gen Gebührentabelle.

§ 25 Was passiert, wenn das 
Deckungskapital aufgebraucht ist?
Die Entnahme von Kosten und Risikoprämien 
aus dem Deckungskapital kann dazu führen, 
dass das Deckungskapital vor Versicherungs-
ablauf aufgebraucht ist. Der Versicherungs-
schutz erlischt damit. Wir werden Sie jedoch 
rechtzeitig darauf hinweisen.

§ 26 Wie sind Sie an unseren Überschüssen 
beteiligt? 
(1) Ihr Vertrag ist während der Ansparphase 
nicht an Überschüssen der PrismaLife beteiligt.
(2) Ein Teil von etwaigen Verwaltungsvergü-
tungen aus den in den Anlagestöcken enthal-
tenen Vermögenswerten, die die PrismaLife 
erhält, wird jährlich in einen von der Prisma-
Life festgelegten Treuefonds investiert. Der 
Treuefonds ist Bestandteil des Deckungska-
pitals und wird somit in der Todesfallleistung 
(vgl. § 1 Abs. 6 und 7) berücksichtigt. Im Falle 
einer Kündigung wird der Treuefonds jedoch 
erst nach zehn Vertragsjahren bei der Berech-
nung der Rückvergütung (vgl. § 11 Abs. 3 und 
4) berücksichtigt. Anteile aus dem Treuefonds 
können nicht in andere Anlagestöcke übertra-
gen werden. 

§ 27 Welches Recht findet auf Ihren 
Vertrag Anwendung?
Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland Anwendung.

§ 28 Wo ist der Gerichtsstand?
(1) Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag 
können Sie gegen uns bei dem Gericht geltend 
machen, das für den Ort zuständig ist, an dem 
der Vermittler zur Zeit der Vermittlung seine 
gewerbliche Niederlassung oder, wenn er eine 
solche nicht unterhielt, seinen Wohnsitz hatte.
Außerdem können Sie auch das Gericht anru-
fen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageer-
hebung Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen Ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. 
Sitz oder Niederlassung haben. 
(2) Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
können wir ausschließlich bei dem Gericht gel-
tend machen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der 
Klageerhebung Ihren Wohnsitz, in Ermange-
lung eines solchen Ihren gewöhnlichen Aufent-
halt bzw. Sitz oder Niederlassung haben. 
(3) Für den Fall, dass Sie nach Vertragsschluss 
Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
bzw. Sitz oder Niederlassung aus dem Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes (außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland) verlegen oder Ihr 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt bzw. 
Sitz oder Niederlassung zur Zeit der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, können Ansprüche 
aus dem Versicherungsvertrag am zuständigen 
Gericht in Konstanz geltend gemacht werden.

§ 29 Welche der vorstehenden 
Bestimmungen können geändert	
werden
(1) Einzelne Bestimmungen, insbesondere die 
Bestimmungen über den Rückkaufswert (vgl. 
§ 11) und die beitragsfreie Versicherung (vgl. 
§ 12 Abs. 1 bis 3) können wir für bestehende 
Versicherungsverhältnisse ergänzen oder erset-
zen, wenn eine Regelung durch höchstrichter-
liche Rechtsprechung oder bestandskräftigen 
Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden 
ist und die Änderung zur Fortführung des 
Vertrages notwendig ist oder das Festhalten 
an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine 
Vertragspartei auch unter Berücksichtigung 
der Interessen der anderen Vertragspartei eine 
unbillige Härte darstellen würde. Die neue 
Regelung muss die Belange der Versicherungs-
nehmer unter Wahrung des Vertragsziels ange-
messen berücksichtigen.
(2) Zur Beseitigung eines Auslegungszweifels 
können wir den Wortlaut einer Bedingung än-
dern, wenn diese Anpassung vom bisherigen 
Bedingungstext gedeckt ist und den objekti-
ven Willen sowie die Interessen beider Partei-
en berücksichtigt.
(3) Änderungen können Sie innerhalb von 
zwei Monaten nach Erhalt unserer schriftli-
chen Bekanntgabe widersprechen.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertra-
ges unwirksam, nichtig oder anfechtbar sein 
oder werden, wird die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.
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Bei Ihrer Versicherung handelt es sich um 
ein Produkt, bei dem die Erlebensfallleistung 
von der Wertentwicklung von Fonds abhängt. 
Aufgrund der Beitragsgarantie ist die Erlebens-
fallleistung zum Zeitpunkt des vereinbarten 
Rentenbeginns garantiert (vgl. § 1 Abs. 2 der 
Versicherungsbedingungen). Auch für den To-
desfall garantieren wir eine Mindestleistung, 
solange das Deckungskapital vor Versiche-
rungsablauf nicht aufgebraucht ist. Daneben 
übernehmen wir je nach Vereinbarung weitere 
Risiken, zum Beispiel im Fall einer Rentenver-
sicherung. Wir dürfen diese Leistungsverspre-
chen nur unter Berücksichtigung angemesse-
ner versicherungsmathematischer Annahmen 
abgeben. 
Beiträge und Leistungen werden unter der An-
nahme berechnet, dass der Vertrag nicht vor-
zeitig beendet wird. Die durch eine Kündigung 
entstehenden Belastungen für den Bestand 
müssen daher von den kündigenden Versiche-
rungsnehmern getragen werden. Würden diese 
Kosten dagegen allen Versicherungsnehmern in 
Rechnung gestellt, könnte der Versicherungs-
schutz nur ungleich teurer angeboten werden. 
Wesentliches Kriterium ist schließlich der Ge-
danke der Risikogemeinschaft. Dies bedeutet, 
dass wir sowohl bei der Produktkalkulation als 
auch bei Gestaltung und Durchführung des 
Vertrages stets darauf achten, dass die Belange 
der Gesamtheit der Versicherungsnehmer ge-
wahrt werden. 

Die Kündigung Ihrer Versicherung ist mit 
Nachteilen verbunden. Der Rückkaufswert 
erreicht auch in den Folgejahren nicht un-
bedingt die Summe der eingezahlten Bei-
träge. Er entspricht dem Deckungskapital 
Ihrer Versicherung gemäß § 11 Abs. 4 der 
Bedingungen für die Fondsgebundene Ren-
tenversicherung, wobei der in den Versiche-
rungsbedingungen vereinbarte Abzug er-
folgt. Er beträgt aber mindestens 50 % der 
eingezahlten Beiträge.
Bei seiner Kalkulation werden folgende 
Umstände berücksichtigt: 

Veränderungen der Risiko und 
Ertragslage 
Die Kalkulation von Versicherungsprodukten 
basiert darauf, dass die Risikogemeinschaft 
sich gleichmäßig aus Versicherungsnehmern 
mit einem hohen und einem geringeren Risiko 
zusammensetzt. Da Personen mit einem gerin-
gen Risiko die Risikogemeinschaft eher verlas-
sen als Personen mit einem hohen Risiko, wird 
in Form eines kalkulatorischen Ausgleichs 
sichergestellt, dass der Risikogemeinschaft 
durch die vorzeitige Vertragskündigung kein 
Nachteil entsteht. 

Wir kalkulieren im Übrigen so, dass alle Ver-
träge über ihre Laufzeit hinweg zu den Erträ-
gen beitragen. Diese Erträge fallen i.d.R. erst 

in späteren Versicherungsjahren an. Vorzeitige 
Vertragsauflösungen schmälern daher den ta-
riflich kalkulierten Ertrag.

 
Ausgleich für kollektiv gestelltes 
Risikokapital 
Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten 
Versicherungsschutzes Garantien und Optio-
nen. Dies ist möglich, weil ein Teil des dafür 
erforderlichen Risikokapitals (Solvenzmittel) 
durch den Versichertenbestand zur Verfügung 
gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Vertrages 
partizipiert dieser an bereits vorhandenen Sol-
venzmitteln. Während der Laufzeit muss der 
Vertrag daher Solvenzmittel zur Verfügung 
stellen. Bei Vertragskündigung gehen diese 
Solvenzmittel dem verbleibenden Bestand 
verloren und müssen deshalb im Rahmen des 
Abzugs ausgeglichen werden. Der interne Auf-
bau von Risikokapital ist regelmäßig für alle 
Versicherungsnehmer die günstigste Finanzie-
rungsmöglichkeit von Optionen und Garanti-
en, da eine Finanzierung über externes Kapital 
wesentlich teurer wäre.

Im Falle der Beitragsfreistellung gelten vor-
stehende Ausführungen entsprechend.

Anhang zur Kündigung und Beitragsfreistellung 
Ihrer Fondsgebundenen Rentenversicherung
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Sehr geehrter Kunde,

für die Fondsgebundene Lebensversicherung 
mit Beitragsgarantie werden die nachfolgen-
den Bedingungen vereinbart.

§ 1 WAS BEDEUTET BEITRAGSGARANTIE?
(1) Zum Zeitpunkt der Gültigkeit der Bei-
tragsgarantie enspricht das Deckungskapi-
tal mindestens der Summe der eingezahlten 
Beiträge abzüglich Verwaltungskosten und 
Kosten für biometrische Risiken (Tod). Die 
Beitragsgarantie gilt zum Zeitpunkt des ver-
einbarten Rentenbeginns, sofern der Versiche-
rungsnehmer zu diesem Zeitpunkt höchstens 
67 Jahre alt ist, jedoch spätestens zum Versi-
cherungsstichtag (Tagesdatum des Versiche-
rungsbeginns) der auf den 67. Geburtstag des 
Versicherungsnehmers folgt.
(2) Zur Sicherstellung der Beitragsgarantie 
übernimmt die PrismaLife die Fondsauswahl.

§ 2 WIE ERFOLGT DIE ANLAGE IHRER 
SPARBEITRÄGE?
(1) Zur Sicherstellung der Beitragsgarantie 
werden Ihre Anlagebeiträge von uns in den 
S&P Balanced Alpha Protect 80 Dachfonds, 
in die PrismaLife Gemanagte Strategie Tag-
geld für Beitragsgarantie und/oder in die 
PrismaLife gemanagte Strategie Taggeld in-
vestiert. Zu Beginn legen wir dabei 100 % Ih-
rer Investitionsbeiträge in den S&P Balanced 
Alpha Protect 80 Dachfonds an. Die Auftei-
lung auf Ihre Anlagestöcke wird danach von 
uns jeden Monat vertragsindividuell über-
prüft und gegebenenfalls neu bestimmt, um 
die Beitragsgarantie zu gewährleisten. Eine 
individuelle Fondsauswahl ist somit nicht 
möglich.
(2) Die Änderung der Aufteilung der Anlage-
beiträge oder die Übertragung Ihres Anteils-
guthabens ist nicht möglich.

§ 3 Erlöschen der Beitragsgarantie
Die Beitragsgarantie entfällt bei Vertragsände-
rungen, die die  Berechnungsgrundlage Ihres 
Versicherungsvertrages beeinflussen.

Bedingungen für die Beitragsgarantie

Zu welchem Termin gilt die Beitrragsgarantie?
Zum Ende der  Vertragslaufzeit , also wenn der 
Versicherungsnehmer das Alter 67 erreicht, 
entspricht die auszuzahlende Versicherungs-
summe mindestens der Summe der eingezahl-
ten Beiträge abzüglich Verwaltungskosten und 
Kosten für biometrische Risiken (Tod).

Wie wird die Beitragsgarantie sichergestellt?
Um die Beitragsgarantie gewährleisten zu 
können, übernimmt die PrismaLife die Fonds-
auswahl und investiert Ihre Beiträge in den 
S&P Balanced Alpha Protect 80 Dachfonds, 
die PrismaLife gemanagte Strategie Taggeld 
für Beitragsgarantie und/oder in die Prisma-
Life gemanagte Strategie Taggeld, Einzelheiten 
zu diesen Anlagevarianten finden Sie in den 
Fondsinformationen auf dieser CD.

Wann entfällt die Beitragsgarantie?
Die Beitragsgarantie entfällt dauerhaft wenn
–	� wenn Sie Ihren Vertrag ganz oder teilweise 

kündigen;
–	� wenn Sie Ihre Versicherung in eine vollstän-

dig oder teilweise beitragsfreie Versicherung 
umwandeln;

–	� wenn Sie eine Beitragspause bzw. eine Bei-
tragsstundung beantragen;

–	� wenn Sie eine Teilverrentung oder Teilaus-
zahlung beantragen; · wenn Sie eine Verlän-
gerung bzw. Verkürzung der Aufschubzeit 
beantragen.

Häufig gestellte Fragen zur Beitragsgarantie
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Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufga-
ben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur 
so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch 
bietet die EDV einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchli-
chen Handlungen als die bisherigen manu-
ellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns 
bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person 
wird durch das deutsche Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) und liechtensteinische 
Datenschutzvorschriften geregelt. Danach 
ist die Datenverarbeitung und –nutzung 
zulässig, wenn das BDSG, die liechtenstei-
nischen Datenschutzvorschriften oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 
BDSG und die liechtensteinischen Daten-
schutzvorschriften erlauben die Datenver-
arbeitung und –nutzung stets, wenn dies 
im Rahmen der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses geschieht oder so-
weit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der speichernden Stelle erforderlich ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vor-
zunehmenden Interessensabwägung und im 
Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage 
für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versi-
cherungsantrag eine Einwilligungserklärung 
nach dem BDSG aufgenommen worden. 
Diese gilt über die Beendigung des Versiche-
rungsvertrages hinaus, endet jedoch – au-
ßer in der Lebens- und Unfallversicherung 
– schon mit Ablehnung des Antrags oder 
durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf, 
der allerdings den Grundsätzen von Treu 
und Glauben unterliegt. Wird die Einwil-
ligungserklärung bei Antragsstellung ganz 
oder teilweise gestrichen, kommt es unter 
Umständen nicht zu einem Vertragsab-
schluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teil-
weise gestrichener Einwilligungserklärung 
kann eine Datenverarbeitung und –nutzung 
in dem begrenzten gesetzlich zulässigen 
Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrie-
ben, erfolgen. 

Erklärung zur Entbindung von 
der Schweigepflicht und zum 
Datenschutz
Daneben setzt auch die Übermittlung von 
Daten, die, wie z.B. beim Arzt, einem Be-
rufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle 
Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflich-
tentbindung) voraus. In der Lebens-, Kran-
ken- und Unfallversicherung (Personenver-
sicherung) ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflichtentbindungsklausel enthal-
ten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige we-
sentliche Beispiele für die Datenverarbei-
tung und –nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versi-
cherungsvertrag notwendig sind. Das sind 
zunächst Ihre Angaben zum Antrag (An-
tragsdaten). Weiter werden zum Vertrag 
versicherungstechnische Daten wie Kun-
dennummer (Partnernummer), Versiche-
rungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die 
Angaben eines Dritten z.B. eines Vermittlers, 
eines Sachverständigen oder eines Arztes ge-
führt (Vertragsdaten). Bei einem Versiche-
rungsfall speichern wir Ihre Angaben zum 
Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten 
oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den 
Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer 
wird ein Versicherer stets auf einen Aus-
gleich der von ihm übernommenen Risiken 
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen 
einen Teil der Risiken an Rückversicherer 
im In- und Ausland ab. Diese Rückversi-
cherer benötigen allenfalls entsprechende 
versicherungstechnische Angaben von uns, 
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der 
Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, 
werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In eini-
gen Fällen bedienen sich die Rückversicherer 
weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versiche-
rer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat 
der Versicherte bei Antragstellung, jeder 
Vertragsveränderung und im Schadenfall 
dem Versicherer alle für die Einschätzung 
des Wagnisses und die Schadenabwicklung 
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu ge-
hören z.B. frühere Krankheiten und Versi-
cherungsfälle oder Mitteilungen über gleich-
artige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). 
Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, 
eventuelle Widersprüche in den Angaben des 
Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei 
den Feststellungen zum entstandenen Scha-
den zu schließen, kann es erforderlich sein, 
andere Versicherer um Auskunft zu bitten 
oder entsprechende Auskünfte auf Anfrage 
zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen 
(Doppelversicherungen, gesetzlicher Forde-
rungsübergang) eines Austausches von per-
sonenbezogenen Daten unter Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weiter-
gegeben, wie Name und Anschrift, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos oder 
Angaben zum Schaden wie Schadenhöhe und 
Schadentag. 

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder Schadens kann 
es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur 
weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur 
Verhinderung von Versicherungsmissbrauch 
Anfragen an den zuständigen Fachverband, 
Auskunfteien bzw. an andere Versicherer zu 
richten oder auch entsprechende Anfragen 
anderer Versicherer zu beantworten. Dazu 
bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hin-
weissysteme. 
Solche Hinweissysteme gibt es u.a. beim Ver-
band der Lebensversicherungsunternehmen. 
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und 
deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, 
die mit dem jeweiligen System verfolgt werden 
dürfen, also nur soweit bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt sind. Beispiele:
–	� Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ableh-

nung des Risikos bzw. Annahme mit Bei-
tragszuschlag;

–	 aus versicherungsmedizinischen Gründen;
–	� aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer;
–	 wegen verweigerter Nachuntersuchung;
–	� Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt 

oder Anfechtung seitens des Versicherers; 
–	� Ablehnung des Vertrages seitens des Versi-

cherungsnehmers wegen geforderter Bei-
tragszuschläge. 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der 
Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Le-
bens-, Kranken-, Sachversicherung) und ande-
re Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bau-
sparen, Kapitalanlagen, Immobilien) werden 
durch rechtlich selbstständige Unternehmen 
betrieben. Um den Kunden einen umfassen-
den Versicherungsschutz anbieten zu können, 
arbeiten die Unternehmen häufig in Unter-
nehmensgruppen zusammen. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne 
Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder 
die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Ad-
resse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie 
Verträge mit verschiedenen Unternehmen der 
Gruppe abschließen; und auch Ihre Versiche-
rungssumme, die Art der Verträge, ggf. Ihr Ge-
burtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, 
d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, werden in einer zentralen Da-
tensammlung geführt. 
Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z.B. 
Name, Adresse, Kundennummer, Kontonum-
mer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von 
allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf 
diese Weise kann eingehende Post immer rich-
tig zugeordnet und bei telefonischer Anfrage 
sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfäl-
len ohne Rückfragen korrekt gebucht werden. 
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten sind dagegen nur von 
den Versicherungsunternehmen der Gruppe 
abfragbar. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung 
und Betreuung des jeweiligen Kunden durch 
die einzelnen Unternehmen verwendet wer-
den, spricht das Gesetz auch hier von »Da-
tenübermittlung«, bei der die Vorschriften des 

Hinweise zur Datenverarbeitung
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Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten – wie z.B. Gesund-
heits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen 
unter ausschließlicher Verfügung der jeweili-
gen Unternehmen. 
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunter-
nehmen und die Vermittler zur umfassenden 
Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 
weiteren Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, 
Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobili-
en) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, 
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften 
außerhalb der Gruppe zusammen. 
Die Zusammenarbeit besteht in der gegen-
seitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte 
und der weiteren Betreuung der so gewonne-
nen Kunden. So vermitteln z.B. die Kreditin-
stitute im Rahmen einer Kundenberatung/-
betreuung Versicherungen als Ergänzung zu 
den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. 
Für die Datenverarbeitung der vermittelnden 
Stelle gelten die folgenden Ausführungen un-
ter Punkt 6. 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie 
im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsan-
gebots unserer Unternehmensgruppe bzw. un-
serer Kooperationspartner werden Sie durch 
einen mit unserem Hause zusammenarbeiten-
den Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Ein-
willigung auch in sonstigen Finanzdienstleis-
tungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind 
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsge-
sellschaften sowie im Rahmen der Zusammen-
arbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kredit-
institute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und 
Immobiliengesellschaften u.a. 
Um seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen 
zu können, erhält der Vermittler zu diesen 
Zwecken von uns die für die Betreuung und 
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. 
Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versiche-
rungsleistungen sowie von unseren Partner-
unternehmen Angaben über andere finanzielle 
Dienstleistungen.
Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpas-
sungen in der Personenversicherung können 
an den zuständigen Vermittler auch Gesund-
heitsdaten übermittelt werden. 
Die Vermittler verarbeiten und nutzen selbst 
diese personenbezogenen Daten im Rahmen 
der genannten Beratung und Betreuung des 
Kunden. Sie werden von uns auch über Än-
derungen der kundenrelevanten Daten in-
formiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des 
Bundesdatengesetzes und seine besonderen 
Verschwiegenheitspflichten (z.B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen 
über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesda-
tenschutzgesetz neben dem eingangs erwähn-
ten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft 
sowie unter bestimmten Voraussetzungen 
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 
Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und 
Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten unse-

res Hauses. Richten Sie auch ein etwaiges Ver-
langen nach Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung wegen der beim Rückversiche-
rer gespeicherten Daten stets an die Hauptver-
waltung der PrismaLife. 
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Als Transaktionskosten werden je nach vom Versicherungsnehmer gewünschten Geschäftsvorfall folgende Kostenbeträge erhoben. Diese können jeder-
zeit von der PrismaLife angepasst und erweitert werden:

Gemäß § 6 der Bedingungen für die Fondsgebundene Rentenversicherung werden Ihrem Versicherungsvertrag folgende Kosten belastet:

1. Abschluss- und Einrichtungskosten 
Barwert der Einrichtungskosten für regelmässige Prämien..................................................................................................... 2% der Beitragssumme 
Barwert der Abschlusskosten für regelmässige Prämien...........................................................................................................4% der Beitragssumme

2. Einmalige Policengebühr ............................................................................................................................. EUR 25 zzgl. Risikoprüfungsgebühr

3. Ausgabekommission (§ 9) .................................................................. derzeit keine, wenn nicht gesondert in den Fondsinformationen aufgeführt

4. �Rücknahmekommission (§ 9) ................................................................................................................................................. in der Regel keine

5. Biometrische Rechnungsgrundlagen während der Aufschubzeit
Bei der Berechnung der Risikoprämien kommen derzeit folgende Rechnungsgrundlagen zur Anwendung:

Todesfallrisiko ................................................................................................................................................................................... DAV 2008 T
Bei der Berechnung der Summe unter Risiko werden die periodischen Beiträge berücksichtigt.

Diese Rechnungsgrundlagen können gemäss § 6 Abs. 2 angepasst werden. 

6. Garantierte biometrische Rechnungsgrundlagen für die Leibrente
Für die Berechnung des garantierten Rentenfaktors legen wir derzeit 70 % der von der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) empfohlenen Sterbe-
tafel DAV 2004 R  und den derzeit gültigen Rechnungszins in Höhe von 2.25 % p.a. zugrunde.

Was heißt billiges Ermessen? 
Billiges Ermessen meint den Entscheidungsspielraum, welcher eine der Vertragsparteien unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen zusteht. In Bezug auf die 
Ihnen vorliegenden Verbraucherinformationen und Bedingungen der Fondsgebundenen Rentenversicherung bedeutet "billiges Ermessen": Eine Erhöhung unterliegt nicht 
der Willkür, sondern den rein notwendigen mathematischen Kalkulationsfaktoren, um eine Gefahr für die Versichertengemeinschaft der PrismaLife AG und der PrismaLife 
AG selbst abzuwenden. Sie können eine Erhöhung, die von uns aufgrund von billigem Ermessen vorgenommen wurde, gerichtlich überprüfen lassen.

Gebührentabelle Fondsgebundene Rentenversicherung 

(Stand Mai 2009)

Geschäftsvorfall Sonderkosten

 EUR

Geschäftsvorfall Sonderkosten

 EUR

1. Wertmitteilung pro Kalenderjahr kostenlos Beitragspause 20

Weitere Wertmitteilungen im gleichen Kalenderjahr 10 Beitragsfreistellung 20

Änderung des Versicherungsnehmers 10 Rückläufer beim Lastschriftverfahren 5

Änderung der Adressen (inkl. Namensänderung) 5 Mahnung 10

Änderung des Bezugsrechts 5 Wiederinkraftsetzen 20

Änderung des Kontos 5 Ausstellen einer Ersatzpolice 20

Beitragsreduktion 10 Kündigung 20

 Änderung der Beitragszahlungsdauer 10 Änderung der Aufschubzeit 20


